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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

An einer Medienkonferenz im Rahmen des Internationalen Filmfestivals in Locarno
plädierte Bundesrat Berset (sp) für die Entwicklung einer nationalen
Kulturförderungspolitik. Die veränderten Bedingungen für die Kulturproduktion sowie
neue Konsumformen würden nach besser aufeinander abgestimmten Massnahmen
verlangen. Die Zusammenarbeit zwischen Bund, Kanton und Gemeinden solle dabei
verstärkt werden. Des Weiteren solle die bestehende nationale Filmförderung
ausgebaut werden. Zusammen mit der SRG beschloss das BAK im Anschluss neue
Massnahmen im Bereich der Drehbuchförderung. Durch eine Revision der
Filmverordnung sollen zudem flexiblere Koproduktionsbedingungen für die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit geschaffen werden. 1

ANDERES
DATUM: 08.08.2013
MARLÈNE GERBER

Im Parlament war die Kulturbotschaft 2016–2020 weniger umstritten als die
Vernehmlassungsergebnisse des Vorjahres vermuten liessen – gemäss der NZZ waren
die Debatten gar "andächtig ruhig wie in einem Museum". National- und Ständerat
zeigten sich durchgehend einig, schätzten die vorliegende Botschaft grossmehrheitlich
als ausgewogen ein und schickten keinen der zehn beratenen Entwürfe in die
Differenzbereinigung. Während jedoch die bundesrätlichen Beschlüsse zu den
Zahlungsrahmen in den Bereichen Film (CHF 253,9 Mio.), Kulturgütertransfer (CHF 3,9
Mio.), Heimatschutz und Denkmalpflege (CHF 132,6 Mio.), Nationalmuseum (CHF 160,6
Mio.), Sprachen und Verständigung (CHF 75,5 Mio.), Schweizerschulen im Ausland (CHF
110,1 Mio.) sowie für Pro Helvetia (CHF 210,9 Mio.) im Parlament eine Mehrheit fanden,
wich das gesetzgebende Organ betreffend Finanzhilfen des BAK leicht vom Entwurf des
Bundesrates ab. In letzterem Bereich beschloss der erstberatende Ständerat auf
Anraten seiner Kommissionsmehrheit eine Aufstockung der Mittel für Museen und
Sammlungen um CHF 3 Mio. zur Förderung der Chancengleichheit bei der
Mittelvergabe. Erfolglos wehrten sich bürgerliche Parlamentarier – und dabei in erster
Linie und grossmehrheitlich SVP-Vertreter – gegen die Aufstockung der gesamten Mittel
um 3,4% im Vergleich zur Kulturbotschaft 2012–2015; entsprechende Minderheiten
Germann (svp, SH) und Müri (svp, NR) mit dem Antrag auf Rückweisung und Plafonierung
der Mittel auf dem Stand der Vorperiode wurden in beiden Räten deutlich abgelehnt.
Dasselbe Schicksal ereilte in der Kantonskammer ein Rückweisungsantrag Föhn (svp,
SZ), welcher mit der Kulturbotschaft eine Zentralisierung der Kulturförderung
befürchtete und dem Antrag der Minderheit Germann (svp, SH) unterlag. In seinen
ausführlichen Stellungnahmen machte Bundesrat Berset unter anderem deutlich, dass
es hier in erster Linie um eine bessere Koordination zwischen den verschiedenen
Entscheidungsebenen gehe und keinesfalls um eine Bevormundung aus Bundesbern.
Weitere Rednerinnen und Redner rechtfertigten die Mittelerhöhung ferner mit der
Ausweitung der Kulturförderung auf zusätzliche Bereiche, die zum einen auf in der
Zwischenzeit vom Parlament gefasste Beschlüsse zurückgehen, denen zum anderen
jedoch auch ein Verfassungsauftrag zugrunde liegt: So soll mit der Kulturbotschaft der
im Jahr 2012 angenommene Gegenvorschlag zur Volksinitiative "jugend+musik"
umgesetzt werden. Die entsprechende Änderung des Kulturförderungsgesetzes
passierte den Ständerat mit 39 zu 6 und den Nationalrat mit 136 zu 51 Stimmen in der
Sommersession relativ unproblematisch. Dass die Kultur auch in finanziell
angespannten Zeiten etwas kosten darf – und dabei sogar noch etwas mehr im
Vergleich zur vergangenen Vierjahresperiode – stiess in den Medien auch auf negative
Resonanz. Als Sprachrohr der Ostschweiz freute sich hingegen das St. Galler Tagblatt
(SGT): Von den zusätzlichen CHF 3 Mio. für Museen und Sammlungen sollen auch solche
Institutionen profitieren, die bis anhin noch nicht in den Genuss von Fördergeldern
gekommen sind. Die Vergabe der Gelder soll neu nach klar festgelegten Kriterien
erfolgen. Das SGT rechnete der Stiftsbibliothek St. Gallen hier künftig grosse Chancen
für finanzielle Unterstützung ein. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2015
MARLÈNE GERBER
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Anfang Dezember 2017 trug die UNESCO die Basler Fasnacht, als zweiten Schweizer
Eintrag nach dem Winzerfest in Vevey, in die repräsentative Liste des immateriellen
Kulturerbes ein. Bereits im März 2016 hatte das BAK in enger Zusammenarbeit mit dem
Basler Fasnachts-Comité das Kandidaturdossier erarbeitet und eingereicht. Die
Kandidatur wurde von der UNESCO als beispielhaft beurteilt, weil sie die Verwendung
des Dialektes – spezifisch: des Basler Dialektes – zur Vermittlung und Sichtbarmachung
des immateriellen Kulturerbes gerade im städtischen Raum besonders hervorhebe.
Auch zeigte sie sich von den vorgeschlagenen Bewahrungsmassnahmen (musikalische
Nachwuchsförderung und pädagogisches Material für die Schule) begeistert. Mit
jährlich rund 20'000 Teilnehmenden und über 200'000 Besucherinnen und Besuchern
ist die Basler Fasnacht ein bedeutendes kulturelles Ereignis für die Baslerinnen und
Basler, das eine vielfältige und lebendige Tradition von Musik, mündlicher
Ausdrucksform und Handwerk vereint und in vielen Bereichen des gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und politischen Lebens präsent ist. 
Der Entscheid der UNESCO stiess bei der weitläufigen Basler Fasnachtsgilde auf grosse
Begeisterung, sorgte aber zugleich auch für gemischte Gefühle hinsichtlich der
Bedeutung dieses Entscheides für die Zukunft des Grossereignisses. Einzelne Medien
führten den konservierenden Charakter einer solchen Auszeichnung als den «Haken»
an der Sache an, da der eigentliche Sinn einer Aufnahme darin bestehe, den Charakter
der ausgezeichneten Tradition zu «bewahren», während die Basler Fasnacht aber ein
«Spiegel ihrer Zeit» sei und sich auch entsprechend wandle und verändere. Andere
Medien hingegen gingen der Frage nach, wie sich die Anforderung der UNESCO, dass
kulturelle Ausdrucksformen über Generationen weitervermittelt und stetig neu
geschaffen werden, mit der «es ist, wie es immer war und wird so bleiben»-Mentalität
alteingesessener Fasnächtler vereinbaren lasse. Der amtierende Comité-Obmann
Christoph Bürgin zeigte sich diesbezüglich gegenüber den Medien eher gelassen: Er
gehe nicht davon aus, dass sich die Basler Fasnacht nun grundlegend verändern werde.
Sie werde wohl eine Wertsteigerung in der Region erfahren und an Bekanntheit
gewinnen, mit einer Touristenschwemme sei dennoch nicht zu rechnen. Es sei nun aber
an den Behörden, dafür Sorge zu tragen, dass die Rahmenbedingungen erhalten
blieben. Bürgins Vorgänger, Felix Rudolf von Rohr, zeigte sich hingegen äusserst erfreut
über die Auszeichnung und erhoffte sich dadurch eine Öffnung, gar ein Bekenntnis
dazu, dass es sich bei der Fasnacht um eine «Evolution», einen stetigen Wandel der
Tradition handle, der nicht gestoppt werden könne.  
Erste kleine Änderungen brachte die neu erlangte Auszeichnung bereits wenige Tage
nach Bekanntwerden mit sich: Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann (BastA)
kündigte an, dass am 6. Januar 2018 an zentraler Stelle bei der Barfüsserkirche eine
Fasnachtsgasse eingeweiht werden soll. Kulturminister Alain Berset trug gar im Rahmen
des vom Comité organisierten Festaktes in bester Schnitzelbangg-Manier dazu bei, den
Basler Dialekt über die Kantonsgrenzen hinauszutragen: «Eh jo. Eh nei. Eh jo. Eh nei. Eh
jo. Eh nei. Eh jo. Das ischs Protokoll vom Bundesroot» – dies die bundesratsinterne
Diskussion darüber, ob denn nun die Basler Fasnacht zum immateriellen Kulturerbe
werden solle. 3

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 07.12.2017
MELIKE GÖKCE

Im Frühjahr 2019 stand im Nationalrat die Beratung zur Genehmigung der Konvention
von Faro an. Die Kommissionssprecher Philipp Kutter (cvp, ZH) und Jacques-André
Maire (sp, NE) hielten die grosse Kammer in ihren Voten dazu an, der
Kommissionsmehrheit zu folgen und der Vorlage zuzustimmen. Die WBK-NR hatte
bereits im Januar 2019 mit 13 zu 8 Stimmen bei 4 Enthaltungen das Abkommen zur
Annahme empfohlen. Faro sei nicht nur der Name jener portugiesischen Stadt, die
namensgebend für die vorliegende Vorlage sei, sondern auch das italienische Wort für
Leuchtturm, führte Kutter in seinen Erläuterungen aus. Genau wie ein Leuchtturm den
Schiffen den Weg weise, wolle diese Konvention nun einen Weg weisen, wie man die
Bedeutung des gemeinsamen Kulturerbes für die Gesellschaft steigern könne. Geprägt
von den Erfahrungen, die man in den 1990er-Jahren im Balkankonflikt gemacht habe,
solle das Abkommen dazu beitragen, der Instrumentalisierung des Kulturerbes für
ideologische, ethnische oder religiöse Zwecke entgegenzuwirken. Diese habe in den
letzten Jahren gerade im Zusammenhang mit dem Islamischen Staat (IS) und den Taliban
wieder stark zugenommen und eine massive Zerstörung des Kulturerbes in Syrien, dem
Irak und Afghanistan zur Folge gehabt. Anders als die UNESCO-Abkommen, die primär
auf die Erstellung von Listen und Inventaren sowie entsprechende Massnahmen zu
deren Schutz fokussierten, verpflichte die Konvention von Faro in allgemeiner Weise
zur Anerkennung und Förderung des Kulturerbes, wie Kutter differenzierte. Maire wies
in seiner Erläuterung darauf hin, dass die Kommissionsminderheit der Vorlage aus zwei
Gründen ablehnend gegenüberstand: Erstens müsse man hinsichtlich der
verhältnismässig geringen Anzahl an Ländern, die das Abkommen bereits ratifiziert

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 19.03.2019
MELIKE GÖKCE
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hätten, etwas vorsichtig sein und zweitens bestünden Bedenken, dass gewisse
Aktivisten das Abkommen dazu nutzen könnten, geltendes Schweizer Recht zu
begrenzen – beispielsweise durch einen extremen Schutz des Erbes, um den Bau von
Anlagen für erneuerbare Energien zu verhindern. Mit eben dieser Frage nach der
möglichen Bekämpfung von Bauprojekten für Windkraft-, Solar- oder Biogasanlagen,
die mit dieser Konvention begünstigt werden könnte, konfrontierte Isabelle Chevalley
(glp, VD) auch den anwesenden Bundesrat Berset. Dieser wies die Nationalrätin darauf
hin, dass man sich zwar grundsätzlich in einer Debatte immer auf alles berufen könne,
dies aber in diesem Fall absolut keine Wirkung habe, da es keinen Zusammenhang
zwischen der Konvention und der von ihr gestellten Frage gebe. Nachdem der
Nationalrat schliesslich Eintreten ohne Gegenantrag beschlossen hatte, nahm er die
Vorlage in der Gesamtabstimmung mit 131 zu 46 Stimmen bei einer Enthaltung an. 4

Heimatschutz und Denkmalpflege

Eine für die Frühjahrssession angesetzte Beratung der Motion Regazzi (cvp, TI) zur
Bewertung von Bauwerken und Ortsbildern hinsichtlich ihrer Aufnahme ins ISOS
musste zunächst verschoben werden, da die Ratsmitglieder Friedl (sp, SG) und Fluri
(fdp, SO) den Vorstoss bekämpft hatten. In der Herbstsession 2018 sprach sich der
Nationalrat jedoch mit 114 zu 77 Stimmen bei einer Enthaltung für die Motion aus. 
Die Ratsdebatte wurde im Grunde nur durch den Motionär selbst und die beiden
bekämpfenden Ratsmitglieder geführt. Claudia Friedl betonte, dass sie sich des
Druckes, unter dem das kulturelle Erbe der Schweiz stehe, durchaus bewusst sei, schlug
zugleich aber vor, dass man doch zunächst auch abwarten könne, wie sich die erst
gerade 2017 neu überarbeitete Weisung zur Inventarregelung bewähren werde, bevor
man weitere Schritte einleite. Kurt Fluri argumentierte, dass das Anliegen des Motionärs
nicht etwa eine verbesserte Interessenabwägung zwischen ISOS und RPG, sondern
vielmehr eine Fokussierung auf bauliche Massnahmen zu Ungunsten des
Ortsbildschutzes zum Ziel habe. Das ISOS und das RPG stellten eine «Chance für die
Verbesserung der Lebensqualität» dar und hätten – in Anlehnung an Isabelle Chassot,
Direktorin des BAK – zum Ziel, einen «identitätsstiftenden und inklusiven» Lebensraum
zu schaffen, der mit der hier angedachten Herabstufung des ISOS nicht wirklich
realisierbar sei. Der während der Ratsdebatte anwesende Bundesrat Berset liess diese
Aussage jedoch so nicht stehen: Die weit verbreitete Annahme, dass die mit dem RPG
angestrebte Verdichtung durch das ISOS zu Verhinderung der Bautätigkeit führe, treffe
nicht zu. 5

MOTION
DATUM: 19.09.2018
MELIKE GÖKCE

Der ISOS-Bewertungsausschuss setzt sich bisweilen aus Vertreterinnen und Vertretern
der Denkmalpflege, des Ortsbild-, Natur- und Landschaftsschutzes sowie der
Raumplanung zusammen. Gemäss Nationalrat Olivier Feller (fdp, VD) sei es aber bedingt
durch die wachsende Bedeutung und zunehmende Interessenabwägung hinsichtlich
des ISOS an der Zeit, dass auch Vertreterinnen und Vertreter des Gewerbes sowie die
Grundeigentümerschaft in dieses Gremium aufgenommen würden. Mittels einer
Motion forderte er den Bundesrat auf, die notwendigen Schritte einzuleiten, damit
auch diese Vertretungen im Ausschuss angemessen berücksichtigt würden. Der
Bundesrat beantragte den Vorstoss zur Ablehnung, da es sich beim ISOS um eine
Zusammenstellung aufgrund objektiver und (wissenschaftlich) vereinheitlichter
Kriterien handle und nicht etwa um einen Planungsakt mit Interessenabwägung. Die
beantragte Erweiterung des Ausschusses würde aber eine antizipierende
Interessenabwägung aufweisen und sei daher systemwidrig. Eine eigentliche Diskussion
über das Thema konnte im Rat indes nicht vorgenommen werden, da der Vorstoss
aufgrund der Verjährungsfrist von zwei Jahren im Dezember 2019 unbehandelt
abgeschrieben wurde. 6

MOTION
DATUM: 20.12.2019
MELIKE GÖKCE
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Archive, Bibliotheken, Museen

Noch bis im Vorjahr finanzierte sich das Freilichtmuseum Ballenberg mit Einnahmen
aus dem Verkauf von Eintritten, durch Spenden und durch die eigene Gastronomie zu
90% selbst. Aufgrund grösserer anstehender Renovationen und der Modernisierung der
Instrumente zur Kunstvermittlung benötigt das Museum in den nächsten zehn Jahren
jedoch zusätzliche finanzielle Mittel. Mit den jährlichen Beiträgen des Kantons Bern
(CHF 625'000), weiterer Kantone (CHF 100'000) und für 2014/2015 des Bundes (CHF
500'000) können die Kosten wegen fehlender Rückstellungen nicht gedeckt werden.
Eine von Stiftungsratsmitglied Werner Luginbühl (bdp, BE) eingereichte Motion
verlangte deshalb eine Erhöhung des Bundesbeitrages sowie die substanzielle
finanzielle Beteiligung des Standortkantons und weiterer mit Ausstellungsobjekten
vertretener Kantone, wobei der Bund hierbei die Koordination übernehmen könne. In
seiner ablehnenden Haltung unterstrich der Bundesrat, dass er den Betriebsbeitrag
auch nach 2015 weiterzuführen gedenke und das Freilichtmuseum bereits im Rahmen
des Schwerpunkts "lebendige Traditionen" zwischen 2012 und 2015 mit weiteren
Mitteln im Umfang von CHF 375'000 unterstütze sowie seit 2012 weitere CHF 100'953
für denkmalpflegerische Massnahmen aufgewendet hätte. Ferner erachte er es nicht als
die Aufgabe der Regierung, für eine privatrechtliche Stiftung Kostenbeteiligungen
auszuhandeln; vielmehr gehöre die Beschaffung von öffentlichen und privaten Geldern
zur Aufgabe des Stiftungsrates. Mit 21 zu 12 Stimmen sprach sich der Ständerat trotz
ausführlicher Gegenrede des Kulturministers für zusätzliche Bundesmittel aus. Über die
zweite Ziffer betreffend Aushandlung einer angemessenen Kostenbeteiligung durch die
Kantone hatte er nicht zu befinden, da diese im Rat vom Motionär zurückgezogen
wurde. Der ablehnende Bericht der eigenen Kommission veranlasste den Nationalrat im
Herbst jedoch dazu, auch den ersten Punkt des Anliegens nicht zu überweisen. 7

MOTION
DATUM: 10.09.2014
MARLÈNE GERBER

Nachdem im Sommer 2015 bereits ein Kreditantrag zur Digitalisierung von Filmen vom
Bund abgelehnt worden war, reichte Nationalrat Olivier Feller (fdp, VD) im Winter 2015
eine Motion ein, welche die Finanzierung der Infrastruktur der Cinémathèque suisse
absichern sollte. Er forderte, dass das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) den
Finanzierungskredit explizit in seine Immobilienbotschaft 2016 aufnehmen solle. Das
Parlament habe zwar 2008 im Rahmen der zivilen Baubotschaft einem Kredit in der
Höhe von CHF 49,5 Mio. zugestimmt, dieser beinhalte aber nicht den Bau der nötigen
Infrastruktur. Auch der 2014 vom BBL und vom BAK gestellte Antrag, den Kredit in die
Baubotschaft 2015 aufzunehmen, wurde vom Bundesrat nicht aufgegriffen. Dieses
Zögern habe einen grossen Einfluss auf den Arbeitsauftrag der Cinémathèque, da sie
dadurch den Anspruch der korrekten Archivierung nicht mehr erfüllen könne.
Der Bundesrat verkündete in seiner Stellungnahme, dass die Eintragung des Kredits
auch für die Baubotschaft 2016 nicht vonnöten sei, da ein im Herbst 2015 in Auftrag
gegebenes externes Audit aufgezeigt habe, dass sich die baulichen Investitionen durch
Restmittel des Verpflichtungskredites abdecken liessen und somit das Anliegen der
Motion bereits erfüllt sei. Auf Antrag des Bundesrates wurde die Motion in der
Frühjahrssession vom Nationalrat abgelehnt. Im gleichen Zeitraum wurde eine
gleichlautende Motion (15.4103) von Géraldine Savary (sp, VD) im Ständerat eingereicht,
in der Frühjahrssession 2016 jedoch wieder zurückgezogen. 8

MOTION
DATUM: 18.03.2016
MELIKE GÖKCE

Film

An seiner Rede am Filmfestival Locarno erläuterte Bundesrat Berset die Pfeiler der
künftigen Schweizer Filmförderung. Durch die im Rahmen der Kulturbotschaft
2016–2020 gesprochenen Gelder stehen den Schweizer Filmschaffenden in den
kommenden fünf Jahren zusätzlich CHF 27 Mio. zur Verfügung, deren Zweck es ist, eine
Abwanderung der Dreharbeiten oder der Produktion von Schweizer Filmen ins
kostengünstigere Ausland zu verhindern. Der Kulturminister äusserte ferner seine
Bedenken, was das EU-Filmförderungsprogramm MEDIA anbelangt. Dieses wurde nach
der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative sistiert und durch
Übergangsmassnahmen ersetzt. Der Bundesrat hob die Bedeutung des internationalen
Austausches für die Branche hervor und beteuerte den Willen der Regierung, in Zukunft
wieder am europäischen MEDIA teilnehmen zu wollen. 9

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 07.08.2015
MARLÈNE GERBER
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Sprachen

Der Sprachunterricht nahm auch aus Anlass einer zum 50. Jahrestag des Schweizer
Beitritts zum Europarat organisierten Tagung über die Minderheitensprachen einen
zentralen Stellenwert ein. Über 20 nationale und internationale Experten versammelten
sich am 9. Dezember im Berner Rathaus zum Austausch über die bedeutenden
internationalen Übereinkommen – namentlich dem Rahmenabkommen zum Schutz
nationaler Minderheiten sowie der Europäischen Charta der Regional- oder
Minderheitssprachen – und über die Rechtslage in der Schweiz. In der zweiten
Tageshälfte diskutierten Fachleute über die aktuelle und zukünftige Ausgestaltung des
Schulunterrichts von Minderheitssprachen, wobei unter anderem sowohl Vertreter des
Kantons Tessin wie auch Obwaldens, wo im letzteren Fall das Hauptfach Italienisch im
Gymnasium aufgrund mangelnder Nachfrage kürzlich abgeschafft wurde, zu Wort
kamen. In seiner viersprachigen Rede betonte Bundesrat Berset (sp) die Bedeutung der
Mehrsprachigkeit zur Bewahrung der kulturellen Identitäten in der Schweiz, wobei er
politische Einflussmöglichkeiten zum einen durch das neue Sprachgesetz, zum anderen
aber auch durch die Ausgestaltung des Sprachenunterrichts an Schulen gegeben sah.
Über die Tagung wurde mit vereinzelten Ausnahmen im Westschweizer und
rätoromanischen Raum ausschliesslich in den italienischsprachigen Medien berichtet. 10

ANDERES
DATUM: 21.11.2013
MARLÈNE GERBER

Zum eklatanten Sprachenstreit äusserte sich Kulturminister Berset bereits im Februar
in seiner Antwort auf eine Interpellation Reynard (sp, VS). Sollten Kantone beschliessen,
in der Primarschule nur noch Englisch als Fremdsprache zu unterrichten, sähe der
Bundesrat den nationalen Zusammenhalt sowie die Verständigung zwischen den
Sprachgemeinschaften gefährdet. An einem Treffen der kantonalen
Erziehungsdirektoren mit dem Bundesrat im November machte Alain Berset deutlich,
dass der Bund bei Vorliegen eines definitiven kantonalen Entscheids gegen den
Fremdsprachenunterricht einer Landessprache in der Primarschule ohne Abwarten der
Harmos-Frist handeln werde, betonte jedoch auch die Subsidiarität der
Bundeskompetenz. Die SP begrüsste einen etwaigen Eingriff des Bundes an einer
Pressekonferenz im August explizit. Gar ein Plädoyer für Französisch als erste
Fremdsprache hielt Bundesrat Ueli Maurer, zuerst vorsichtig an seiner Rede zum 200-
jährigen Jubiläum der Kantone Wallis, Waadt und Neuenburg und gleich im Anschluss
expliziter im Interview mit der NZZ. Ebendieses Votum gaben Hans-Ulrich Bigler,
Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV), sowie auch der Sprecher von
Swissmem aufgrund der Bedeutung des Französischen für die Schweizer KMU ab. 11

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 10.03.2014
MARLÈNE GERBER

"Rüebli-Votum schwächt den Bildungsraum", titelte die Basellandschaftliche Zeitung
nach Annahme der Mundart-Initiative im Kanton Aargau und sah eine weitere Hürde
für die allfällige Schaffung eines gemeinsamen Nordwestschweizer Bildungsraumes. Im
Gegensatz zu den Kantonen Glarus und Luzern, deren Stimmbevölkerung ähnliche
Anliegen im Vorjahr versenkt hatten, sprachen sich die Aargauerinnen und Aargauer am
18. Mai 2014 für eine Volksinitiative der Schweizer Demokraten aus, die Mundart als
grundsätzliche Unterrichtssprache im Kindergarten festlegt. Der Kanton Aargau reiht
sich somit hinter Zürich als zweiter Gliedstaat ein, der das Hochdeutsch gänzlich aus
dem Kindergartenalltag verbannt. Für eine gleichwertige Behandlung von Schweizer-
und Hochdeutsch hatte sich 2011 der Kanton Basel-Stadt ausgesprochen. Nationalrat
Romano (cvp, TI) äusserte aufgrund des Aargauer Stimmentscheids die provozierenden
Fragen, ob es einer Verfassungsänderung bedürfe, damit Mundart anstelle des
Hochdeutschen den Status einer Landessprache erhalten könne und ob die
lateinischsprachigen Schulen in Zukunft Mundart unterrichten müssten, um den
nationalen Zusammenhalt zu sichern. Bundesrat Berset sah in beiderlei Hinsicht keinen
Handlungsbedarf. Erfolgreich war die Unterschriftensammlung der SVP des Kantons
Zug, die im September eine weitere kantonale Mundart-Initiative bei den Behörden
deponierte. 12

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.05.2014
MARLÈNE GERBER

Im Rahmen der sechsten Evaluation zur Umsetzung der Europäischen Charta der
Regional- oder Minderheitssprachen soll der Status des Patois geklärt werden. Dies
bestätigte Bundesrat Berset auf Anfrage von Mathias Reynard (sp, VS) in der
Fragestunde. Der heute fast nur noch in Teilen des Unterwallis gesprochene
frankoprovenzialische Dialekt fand in den seit 1999 alle drei Jahre erscheinenden
Evaluationsberichten bisher keine Erwähnung. Der sechste Evaluationsbericht ist 2015
fällig. 13

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 22.09.2014
MARLÈNE GERBER
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Im Juli 2016 schickte der Bundesrat eine Änderung des Sprachengesetzes in die
Vernehmlassung. Damit sollte die Harmonisierung des Fremdsprachenunterrichts in der
obligatorischen Schule von Bundesseite verstärkt werden, womit der Bund jedoch in ein
Hoheitsgebiet der Kantone eingreifen wollte. Der Bundesrat holte weit aus, um diesen
Eingriff zu rechtfertigen. Mit der Volksabstimmung 2006 wurde die Bundesverfassung
so geändert, dass zentrale Eckwerte des obligatorischen Schulwesens interkantonal
harmonisiert werden. Unter die verfassungsrechtliche Bestimmung der Harmonisierung
fällt auch der Sprachenunterricht. Die Kantone kamen dem Verfassungsauftrag mit dem
HarmoS-Konkordat nach, das unter anderem regelt, dass die erste Fremdsprache
spätestens ab dem 3. Schuljahr und eine zweite Fremdsprache spätestens ab dem 5.
Schuljahr („Modell 3/5“) unterrichtet werden muss. Dieses Modell erfüllten 2016 23
Kantone, obwohl nur 15 dem HarmoS-Konkordat beigetreten sind. Einzig die Kantone
Aargau, Uri und Appenzell-Innerhoden kamen dieser Vorgabe nicht nach, sie sind dem
HarmoS-Konkordat allerdings auch nicht beigetreten. Der Bundesrat respektiere die
erreichten Harmonisierungsfortschritte der Kantone, nehme aber zugleich zur
Kenntnis, dass es in diversen Kantonen Vorstösse gebe, die „den Unterricht in einer
zweiten Landessprache in der Primarschule ab dem Schuljahr 2017/18 in Frage stellen“,
hiess es in der Vernehmlassungsvorlage. Solche Vorstösse gebe es in den Kantonen
Basel-Landschaft, Glarus, Graubünden, Luzern, St. Gallen, Thurgau und Zürich und sie
würden tendenziell die bereits erreichte Harmonisierung gefährden, so die Beurteilung
des Bundesrates. Vor diesem Hintergrund sah der Bundesrat den Bund in der Pflicht,
sprachenpolitisch einzugreifen. Er schickte drei Varianten in die Vernehmlassung.
Variante 1 würde das Sprachengesetz so abändern, dass der Unterricht einer zweiten
Landessprache spätestens zwei Jahre vor Ende der Primarschule (also ab dem 5.
Primarschuljahr) beginnen muss (gleicher Wortlaut wie die parlamentarische Initiative
14.459). Variante 2 würde das Modell 3/5 des HarmoS-Konkordats im Gesetz verankern.
Die dritte Variante stellte die sanfteste Intervention dar und wurde vom Bundesrat
bevorzugt: Hier wird den Kantonen vorgeschrieben, dass der Unterricht in der zweiten
Landessprache in der Primarschule beginnen und bis zum Ende der obligatorischen
Schulzeit andauern soll. Die Medien sprachen indes von einer „Drohkulisse“, die
Innenminister Berset mit dem neuen Gesetz aufbauen wolle, um die einzelnen
kantonalen Vorlagen in die vom Bundesrat gewünschte Richtung zu lenken. Bereits im
Juni 2016 stellte die EDK in einem Brief an Bundesrat Berset klar, dass sie vor dem
Hintergrund, dass über 20 Kantone das Modell 3/5 umgesetzt hätten, eine Intervention
des Bundes für unverhältnismässig halte. Die kantonalen Erziehungsdirektoren
beurteilten das Vorgehen des Bundesrates auch als wenig opportun: Eine allfällige
Volksabstimmung über dieses Gesetz könnte zu einer  „nationalen Zerreissprobe“
werden, monierten sie.

Rund fünf Monate später krebste der Bundesrat zurück. Er gab im Dezember 2016 nach
Beurteilung der Vernehmlassungsantworten bekannt, dass er seine Bestrebung, das
Sprachengesetz zu ändern, vorerst auf Eis legen werde. Die grosse Mehrheit der
Kantone und ein Teil der Parteien hätten im Vernehmlassungsverfahren geantwortet,
dass sie eine Intervention des Bundes für „verfrüht, unverhältnismässig und politisch
nicht opportun“ hielten. Der Bundesrat kam zum Schluss, dass damit die
Voraussetzungen für eine Regelung auf Bundesebene nicht gegeben seien. Berset
verwies während der Pressekonferenz auch auf positive Entwicklungen in den Kantonen
im Verlaufe des Herbstes 2016. Im Kanton Thurgau etwa beschloss die Kantonsregierung
im September, dass das Parlament erneut über eine Vorlage abstimmen muss, die es
eigentlich im April 2016 bereits in die Vernehmlassung geschickt hatte und mit welcher
der Französischunterricht von der Primarschule in die Sekundarschule verschoben
werden sollte. Zudem gab es im Herbst Abstimmungen in den Kantonen Schaffhausen,
St. Gallen und Thurgau, deren Ausgang als Bekenntnis dieser Kantone zum Lehrplan 21
und zum HarmoS-Konkordat gewertet wurden. Der Bundesrat behielt sich aber vor, die
Voraussetzungen für eine Intervention des Bundes neu zu prüfen, sollte ein Kanton
entscheidend von der harmonisierten Lösung in der Sprachenfrage abweichen, etwa
durch den Beschluss, eine zweite Landessprache nicht ab der Primarstufe oder nicht
durchgehend bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit zu unterrichten. Damit blickte
Berset in erster Linie auf das Jahr 2017, denn auch in diesem Jahr wird das
Frühfranzösisch in einigen Kantonen direkt oder indirekt zur Abstimmung kommen. In
diesem Sinne blieb „eine reduzierte Drohkulisse“ (NZZ) des Bundes bestehen. Die EDK
zeigte sich erfreut über den Entscheid des Bundesrates, die Pläne einer Revision des
Sprachengesetzes vorerst wieder in der Schublade zu versorgen. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.07.2016
SAMUEL BERNET
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Dass die Sprachpolitik in der Schweiz dem kantonalen Hoheitsrecht unterstellt ist,
wurde spätestens mit dem aufkommenden Sprachenstreit im Jahr 2014 einer breiten
Öffentlichkeit bewusst. Darauf, dass der Bund sich aber dennoch einbringen kann,
indem er den Austausch zwischen Sprachregionen fördert und finanziell unterstützt,
musste zunächst Nationalrätin Aline Trede (gp, BE) hinweisen. Mit ihrer eingereichten
Motion wollte sie den Bundesrat auffordern, CHF 50 Mio. für
Sprachaustauschprogramme für sich in Ausbildung befindende Personen
bereitzustellen. Als der Sprachenstreit im Herbst 2015 längst seinen Peak erreicht hatte,
war Trede aber als Volksvertreterin abgesetzt worden und der Vorstoss stand noch
immer offen zur Diskussion. Im Winter 2015, mit dem Beginn der neuen Legislatur,
nahm sich Maya Graf (gp, BL) der Motion an, bevor sie diese schliesslich im Herbst 2016
zurückzog. Mit Bezugnahmen auf die Erläuterungen von Bundesrat Berset begründete
sie ihren Entscheid zum einen mit dem Postulat (Po. 14.3670)  und der
Kommissionsinitiative (Pa. Iv. 14.459) der WBK-NR – die Initiative war zwar wenige
Wochen vor der Motion zurückgezogen worden, hatte aber zu einer Vorlage
beigetragen, mit der die Stellung der Landessprache in der Schule gestärkt werden soll
und die sich zu diesem Zeitpunkt in der Vernehmlassung befand – und zum anderen mit
der Zusage des Bundesrats, die finanziellen Mittel zur Förderung des schulischen
Austausches mit der Kulturbotschaft 2016–2020 zu erhöhen. 15

MOTION
DATUM: 29.09.2016
MELIKE GÖKCE

Ein Postulat Semadeni (sp, GR), mit dem klangvollen Titel „Allegra, Romanisch und
Italienisch sollen leben!“, erbittet vom Bundesrat einen Bericht, in welchem aufgezeigt
werden soll, wie es rund zwanzig Jahre nach der Verankerung des Sprachenartikels in
der Bundesverfassung um die Förderung der Minderheitensprachen in der Schweiz
steht. Obwohl es ersichtliche Bemühungen zum Erhalt des Romanischen und
Italienischen in der Schweiz gebe, stünden die Minderheitensprachen noch immer
unter grossem Druck. Die Tatsachen, dass das Italienische auf ein angestammtes
Sprachgebiet marginalisiert wird und das Romanische aufgrund vermehrter
Gemeindefusionen und einer latenten Inakzeptanz des Rumantsch Grischun immer
stärker an Boden verliert, können nicht ignoriert werden. Der offensichtliche Wandel
hinsichtlich der demografischen Entwicklung in den alpinen Tälern sowie
Verstädterungstendenzen und eine fortschreitende Globalisierung würfen nun auch die
Frage auf, ob Bund, Kantone, Gemeinden sowie Sprachorganisationen in puncto
Engagement den heutigen Entwicklungen genügend Rechnung tragen. Daher solle der
Bericht die aktuelle Situation des Romanischen und Italienischen sowie adäquate
Verbesserungen der Förderinstrumente aufzeigen.
Der Bundesrat seinerseits beantragte das Postulat zur Ablehnung. Alain Berset wies die
Postulantin darauf hin, dass über die Situation der Minderheitensprachen in der
Schweiz bereits im Rahmen der Europäischen Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen Bericht erstattet werde. Die eingeforderten Punkte würden
zudem bereits im Rahmen der Botschaft zur Förderung der Kultur 2016–2020 mit einer
Reihe geplanter Erneuerungen aufgegriffen. Der Bundesrat sei sich durchaus über die
themenspezifischen Herausforderungen im Klaren, jedoch sei hierbei auch zu
bedenken, dass die Förderungssteuerung über eine Leistungsvereinbarung mit den
Kantonen Graubünden und Tessin erfolge. Für die Periode 2017–2020 wird im Rahmen
der Vereinbarungsausarbeitung auch eine Analyse der Situation sowie der bestehenden
Massnahmen durchgeführt. Daher sei es in den Augen des Bundesrates noch zu früh,
einen zusätzlichen Bericht über die Verbesserungsmöglichkeiten zu erstellen.
Die nationalrätliche Abstimmung zum Postulat während der Herbstsession 2017 sollte
dem bundesrätlichen Votum aber nicht beipflichten: Die Vertreterinnen und Vertreter
der grossen Kammer schlugen sich mit 126 zu 58 Stimmen bei 4 Enthaltungen auf die
Seite der Postulantin und stimmten dem Vorstoss zu. 16

POSTULAT
DATUM: 28.09.2017
MELIKE GÖKCE
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Fahrende

Obwohl die im März 2015 eingesetzte Arbeitsgruppe für Fahrende unter Beobachtung
des BAK ursprünglich bereits Ende 2015 einen Aktionsplan zur Verbesserung der
fahrenden Lebensweise und Förderung der Kultur von Jenischen, Sinti und Roma
vorlegen wollte, konnten diese Arbeiten aufgrund grösserer Differenzen sowie des
vorbelasteten Verhältnisses zwischen den Behörden und den Minderheiten auch Ende
2016 noch nicht abgeschlossen werden. Kurz vor Weihnachten informierte das BAK
aber ausführlich über den Zwischenstand der Arbeiten und legte einen ersten Entwurf
eines solchen Aktionsplans vor. Uneinig sei man sich vor allem im Bereich der Bildung,
ist dem Zwischenbericht zu entnehmen. Gemäss aktueller Handhabung besuchen die
Kinder von Fahrenden im Winter die Schule am Ort ihres Standplatzes und werden
während der fahrenden Zeit von Frühling bis Herbst von unterwegs aus unterrichtet.
Während die Behörden das Bildungsangebot insbesondere während der
Sommermonate durch eine engere schulische Betreuung verbessern wollten, sahen
sich die Vertreterinnen und Vertreter der Fahrenden-Organisationen an die
traumatisierende und behördlich geduldete Pro-Juventute-Aktion „Kinder der
Landstrasse“ erinnert, die in der Wegnahme und Fremdplatzierung von Kindern
fahrender Eltern resultierte, und wehrten sich gegen zusätzliche staatliche
Unterstützungsangebote. Der Aktionsplan sieht sowohl Massnahmen vor, die der Bund
in eigener Kompetenz umsetzen kann, als auch solche, die nur in Zusammenarbeit mit
kantonalen Behörden erfolgen können. Bezüglich ersteren soll die Stellung der Stiftung
Zukunft für Schweizer Fahrende durch personelle Wechsel und Erweiterungen sowie
durch zusätzliche finanzielle Mittel gestärkt sowie Projekte zur Förderung der Sprache
und Kultur der Minderheiten gefördert und auf diese Weise ihre Anerkennung erhöht
werden. Einen ersten Schritt zur Erreichung dieses Ziels unternahm Bundesrat Alain
Berset bereits im Herbst 2016 durch eine Ansprache an der Feckerchilbi, wobei er einer
Bitte nachkam, welche die Minderheiten in einer im April eingereichten Petition
geäussert hatten: Der Begriff „Fahrende“ sei zu diffus und trage der grossen Mehrheit
der Jenischen und Sinti, nämlich den sesshaften Mitgliedern dieser Gruppe, zu wenig
Rechnung, weswegen die Begriffe Jenische und Sinti zu verwenden seien. Dies
hingegen kam bei Vertretern der Roma nicht gut an, die sich in der Rede übergangen
fühlten. Der Verein Romano Dialog und die Roma Foundation verschafften sich in der
Folge in den Medien Gehör, um gegen die in der Bevölkerung herrschenden Vorurteile
gegenüber ihrer Gruppe anzukämpfen. Unterstützung erhielten die Roma dabei auch
von der Gesellschaft für bedrohte Völker, die einen Lokalpolitiker wegen seiner
Äusserungen gegenüber Roma auf Verletzung gegen die Antirassismusstrafnorm
anklagte, sowie durch ein von einem Historiker erstelltes Gutachten, das ihrer
Forderung nach Anerkennung als nationale Minderheit zum Erfolg verhelfen soll.
Die Mitwirkung der Kantone sei neben den Bereichen Bildung und Soziales auch bei der
Schaffung von Stand- und Durchgangsplätzen gefragt, führte der Bericht weiter aus.
Auch im aktuellen Jahr haben fehlende Plätze erneut zu Problemen zwischen Behörden
und der fahrenden Gemeinschaft geführt. In diesem Zusammenhang einigte sich das
EDI Mitte Dezember gemeinsam mit der BPUK auf die Erarbeitung eines gemeinsamen
Konzepts. 17

ANDERES
DATUM: 21.12.2016
MARLÈNE GERBER
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